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Auf ein Wort, 
Herr Minister!

DIE UNTERRICHTSVERWALTUNG 
WÜNSCHT EINEN ERHOLSAMEN SOMMER!



VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

DURCHATMEN
Die Pandemie gönnt uns wieder 
einmal eine Pause: Testungen 
an Schulen werden ausgesetzt, 
Masken müssen nur mehr in Aus-
nahmefällen getragen werden, 
Sitzungen, Besprechungen und 
Schulungen können nun auch wie-
der physisch durchgeführt werden. 
Ich habe es sehr genossen, im Rahmen von Dienst-
stellenversammlungen und Schulungskursen für 
PersonalvertreterInnen in Oberösterreich, der 
Steiermark, Tirol, Wien und Kärnten wieder Hände 
schütteln zu können, die Anliegen und Sorgen zu 
hören und live zu „erleben“. Überall war die Freude 
über persönliche Begegnungen spürbar.
Zahlreiche altbekannte Themen wie Kranken-
standsvertretungen, Einschulungen, Grundausbil-
dung, Arbeitsplatzbewertungen und vieles andere 
mehr, vor allem aber die niedrigen Anfangsgehäl-
ter, wurden nahezu überall angesprochen, denn 
diese führen dazu, dass nur schwer geeignetes Per-
sonal gefunden werden kann.
Vor mehr als 22 Jahren wurde das Vertragsbe-
dienstetengesetz modernisiert, die Gehaltskurve 
wurde abgeflacht, die Modernisierung des Beam-
tendienstrechts wurde im Hinblick auf ein neues 
Dienstrecht für alle ad acta gelegt.

ANFANGSGEHÄLTER UND TEUERUNG
Nach wie vor aber sind die Anfangsgehälter in nahe-
zu allen Entlohnungsgruppen sehr gering. Während 
der Ausbildungsphase (ein Jahr in v4, zwei Jahre 
in v3, vier Jahre in v2 und v1) werden sie abermals 
um etwa fünf Prozent reduziert. Darüber hinaus 
gebührt während dieser Zeit auch keine Funkti-
onszulage. Dieser Umstand sorgt für skurrile Si-
tuationen: Das Gehalt eines leitenden Schulwarts 
(v4) beträgt demnach € 1.814,50 während seine 
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MitarbeiterInnen (h4 oder h5) mit 
€  1.862,70 bzw. € 1.816,90 bei gleicher 
Entlohnungsstufe ein höheres Ge-
halt als deren Vorgesetzter beziehen. 
Das Gehalt einer Freizeitpädagogin 
am Bundesblindeninstitut (v3/5) sollte 
eigentlich mindestens € 2.411.70 be-
tragen, das Entgelt während der Aus-
bildungsphase (zwei Jahre) beträgt 
lediglich € 1.935,60. Darauf, dass die 
Zuordnung von Freizeitpädagoginnen 
und -pädagogen (und auch der Sozi-

alpädagogInnen und -pädagogen) zur Verwaltung 
sinnbefreit scheint, haben wir seit Jahren erfolglos 
hingewiesen.
Die Frage, warum denn eine Ausbildungsphase im 
pädagogischen Bereich, wo ohnehin eine diesbe-
zügliche Ausbildung absolviert werden muss, erfor-
derlich ist, konnte bislang nur unter Hinweis auf die 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen beantwor-
tet werden. Logisch nachvollziehbare Antworten 
blieben bislang aus. Gleiches gilt übrigens auch für 
Lehrlinge, die ausreichend Erfahrung als Verwal-
tungsassistentin oder -assistent aufweisen können.
Es ist höchste Zeit für ein neues Dienstrecht mit 
höheren Anfangsgehältern!
Viele hoffen im Hinblick auf die enorme Inflation 
auch auf entsprechend erfolgreiche Gehaltsver-
handlungen spätestens im Herbst.
Wichtiger als alles andere aber ist die Gesundheit 
und die wünsche ich Ihnen allen in den Sommermo-
naten und ganz besonders auch im Herbst, wenn 
die nächste Corona-Welle erwartet wird. 
Ihr

Johann Pauxberger
Vorsitzender der BV 3 
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Antrittsbesuch beim Bundesminister
Mitglieder des ZA und der BV 3 nützten den frühsommerlichen Gesprächstermin mit 

BM Ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek und Generalsekretär Mag. Martin Netzer, 
MBA, zum Austausch über drängendste Themen der Schulverwaltung.

VON MAG.a SIMONE GARTNER-SPRINGER, PRESSEREFERENTIN DER BV 3

Die Schulverwaltung ist der Dreh- und Angelpunkt 
eines funktionierenden Schulwesens – unter diesem 
Leitmotiv stand der Antrittsbesuch. Die Bedeutung 
einer funktionierenden Schulverwaltung für den 
reibungslosen Tagesablauf an den Schulen ist un-
bestritten. Die hohe Verantwortung gegenüber den 
Berufsgruppen wurde den zuständigen Entschei-
dungsträgern erneut vor Augen geführt. Schließlich 
umfasst der Bereich der Schulverwaltung an die 50 
Berufsgruppen (u.a. von der Schulwartin, dem Schul-
wart, über den bzw. die SchulsekretärIn, Schulpsy-
chologinnen und Schulpsychologen, Schulqualitäts-
mangerInnen bis zu Juristinnen und Juristen in den 
Schulbehörden), die darauf schauen, dass das Sys-
tem Schule funktioniert. Deshalb treten wir auch wei-
terhin vehement für eine Aufstockung des Schulver-
waltungspersonals an Schulen wie den Schulbehör-
den ein, in jüngster Vergangenheit bereits mit Erfolg.
Im Fokus des Austauschs standen u.a. die im Rahmen 
des Vorstellungsgespräches des Vorsitzenden am 
17. Jänner 2022 angesprochenen Forderungen nach 
einem Gesamtkonzept für die Schulärztinnen und 
Schulärzte, eine Lösung für die ErzieherInnen und 
Freizeitpädagoginnen bzw. -pädagogen, zumal das 
derzeitige Dienstrecht nicht „funktioniere“, sowie die 

rechtzeitige Ausschreibung und zeitnahe Besetzung 
von offenen Führungspositionen und die Intensivie-
rung der Weiterentwicklung in diesen Bereichen.
Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Personal-
politik und damit die fortwährende Forderung nach 
mehr Planstellen (z.B. zur Umsetzung der aktuellen 
Dienstrechtsnovelle), die Art der Zusammenarbeit 
und des gegenseitigen Miteinanders und die langjäh-
rige Forderung nach einer besseren Bezahlung der 
Schulwartinnen und Schulwarte. In der Bildungsdis-
kussion wird stets von einer Lehrer-Eltern-Schüler-
Partnerschaft gesprochen – dass auch Schulwartin-
nen und Schulwarte Teil des Schulsystems sind, wird 
zumeist vergessen. Dabei übernehmen diese wich-
tige Aufgaben: Ihnen obliegt die Obhut über das Ge-
bäude, die Einrichtung, die technischen Anlagen so-
wie über die Liegenschaft. Doch während die Technik 
den Beruf veränderte, hat sich die geringe Bezahlung 
nicht geändert. Um qualifiziertes Personal zu finden, 
muss die Bezahlung auch adäquat sein.
Das Gespräch ist in konstruktiver Atmosphäre ver-
laufen. Der ZA sowie die BV 3 erwarten sich, dass ihre 
Anliegen ernst genommen und sukzessiv weitere 
Schritte zur Verbesserung der Bedingungen für das 
Verwaltungspersonal gesetzt werden. l

Urlaub

Jetzt ist es wieder mal so weit:
Sie kommt, die langersehnte Zeit.
Und viele uns’rer Herzen lachen:

Wir dürfen endlich Urlaub machen.

Im Herbst geht es dann wieder rund,
drum, liebe Leute, bleibt gesund!
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VerwaltungsassistentIn und 
VerwaltungspraktikantIn – eine Chance?

VON ROBERT KUGLER, MEDIEN- UND JUGENDREFERENT DER BV3

VERWALTUNGSASSISTENTIN
Derzeit werden in den Bun-
desministerien und deren 
nachgeordneten Dienststel-
len insgesamt mehr als 1.300 
Lehrlinge ausgebildet. Damit 
ist der Bund unter den größten 
Lehrberechtigten Österreichs. 
Die Lehrlinge des Bundes erhal-

ten unter der Anleitung von Ex-
pertinnen und Experten eine fundierte Ausbildung, 
die sie nach durchschnittlich drei Jahren zu quali-
fizierten Arbeitskräften sowohl für den Bund als 
auch für die Privatwirtschaft macht. Das Bundesmi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
hat sich dieser Ausbildungsinitiative angeschlos-
sen und per Stand September 2021 138 Lehrlinge 
in seinem Wirkungs- bzw. Zuständigkeitsbereich 
beschäftigt. Die Ausbildung zum Verwaltungsas-
sistenten und zur Verwaltungsassistentin wird in 
der Regel innerhalb von drei Jahren absolviert. 
Durch die Ausbildung im Lehrbetrieb – Ministeri-
um, Bildungsdirektion und Schule – soll der Lehr-
ling befähigt sein, nach seiner Ausbildung und 
Lehrabschlussprüfung die nachfolgenden Tätig-
keiten verrichten zu können:

• Arbeiten im Posteingang und Postausgang
• Texte aufgrund von Vorgaben erstellen
• Inventur
•  Arbeiten im Rahmen des Zahlungsverkehrs, der 

Buchhaltung und E-Rechnung
•  Termine koordinieren und überwachen, Bespre-

chungen, Sitzungen und Dienstreisen vor- und 
nachbereiten

• Kundenbetreuung
•  Administrative Arbeiten mit Hilfe der vorhande-

nen betrieblichen Systeme
•  Statistiken und Dateien anlegen, warten und aus-

werten

VERWALTUNGSPRAKTIKANTIN
Das Verwaltungspraktikum soll die Möglichkeit bie-
ten, die jeweilige Vorbildung durch eine entspre-
chende praktische Tätigkeit in der Bundesverwal-
tung zu ergänzen und zu vertiefen und somit eine 
zusätzliche Qualifikation zu erwerben sowie die 
Einsatzmöglichkeiten und Verwendungen im Bun-
desdienst kennen zu lernen. Das Verwaltungsprak-
tikum stellt somit als Ausbildungsverhältnis eine 
Schnittstelle zwischen einer Vorbildung und einer 
späteren Berufsausübung dar, sei es beim Bund 
oder einem anderen Arbeitgeber.
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung hat per Stand September 2021 95 
Verwaltungspraktikantinnen und -praktikanten 
in seinem Wirkungs- bzw. Zuständigkeitsbereich 
beschäftigt.

Das Verwaltungspraktikum wird befristet für eine 
Höchstdauer von zwölf Monaten eingegangen. Wird 
diese Höchstdauer nicht ausgeschöpft (etwa beim 
Verwaltungspraktikum in den Ferien), können auch 
weitere Verwaltungspraktika abgeschlossen wer-
den. Die Zeiten als Verwaltungspraktikantin bzw. 
Verwaltungspraktikant dürfen jedoch für eine Per-
son insgesamt zwölf Monate nicht übersteigen.
Gehälter für die Veraltungspraktikantinnen und 
-praktikanten sind gestaffelt je nach Einstufung, 
wobei zu bedenken ist, dass in den ersten drei Mo-
naten nur die Hälfte des Gehalts und erst ab dem 
4. Monat das volle Gehalt je nach Einstufung ausbe-
zahlt wird:

LEHRLINGSEINKOMMEN PRO LEHRJAHR (LAUT 
AUSSCHREIBUNG BMBWF FÜR SEPTEMBER 2022)

1. Jahr: € 642,45 2. Jahr: laut KV 3. Jahr: laut KV

AUSBILDUNG
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HILFREICHE QUELLEN:

www.oeffentlicherdienst gv.at/moderner_
arbeitgeber/ausbildung/verwaltungspraktikum/
verwaltungspraktikum.html

www.lehrstellenportal.at/berufe/verwaltungs-
assistent/gehalt/

www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/
seminarprogramm/allgemeine_ausbildung_und_
weiterbildung/lehrlingsausbildung_2022.html

www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=
Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011061

www.lehrlingsportal.at/jugendschutz/

• v1:  1. bis 3. Monat € 1.453,60 brutto und ab dem  
4. Monat € 2.907,20 brutto

• v2: 1. bis 3. Monat € 1.083,80 brutto und ab dem 
4. Monat € 2.167,60 brutto

• v3:  1. bis 3. Monat € 967,80 brutto und ab dem  
4. Monat € 1.935,60 brutto

• v4:  1. bis 3. Monat € 907,25 brutto und ab dem  
4. Monat € 1.814,50 brutto

EINE NEUE CHANCE?
Der Zentralausschuss hat schon wiederholt gefor-
dert, dass es eine Weitergabe des profunden und 
jahrzehntelang erworbenen Wissens durch die Kol-
leginnen und Kollegen, die sich in den Ruhestand 
oder in die Pension verabschieden, geben muss!  
Die DienststellenleiterInnen verzweifeln immer, 
wenn eine erfahrene Kollegin oder ein erfahrener 
Kollege aus dem Dienst ausscheidet und das wert-
volle Knowhow nicht weitergegeben werden kann, 
weil es keine parallele Besetzung für ein und dieselbe 
Planstelle im Öffentlichen Dienst gibt. Das heißt im 
Klartext der, die Eine geht mit Ende des Monats und 
der, die Neue beginnt mit Anfang des Folgemonats!
Kann die Lösung vielleicht heißen: Einstellung ei-
ner, eines Verwaltungsassistentin bzw. -assistenten  
oder eines, einer Verwaltungspraktikanten bzw. 
-praktikantin?
Bei sorgfältiger Planung kann eine Dienststelle eine 
Lehrstelle beantragen (drei Jahre) oder aber auch 
eine Verwaltungspraktikantin, einen Verwaltungs-
praktikanten (max. ein Jahr).
Beispiel 1: Die Direktorin einer Bundesschule 
weiß, dass ihre Rechnungsführerin in drei Jahren 
in Pension oder Ruhestand gehen will. Dann könn-

te man eine Lehrstelle beantragen, damit diese 
Person vielleicht neben ihren anderen zu erler-
nenden Tätigkeiten im dritten Jahr schwerpunkt-
mäßig bereits von dem, der RechnungsführerIn 
eingeschult wird.
Beispiel 2: Ein Abteilungsleiter in der Bildungsdi-
rektion erfährt, dass ein Kollege in einer Schlüssel-
position in einem Jahr in Pension oder Ruhestand 
gehen will, dann kann er um eine Verwaltungs-
praktikantin bzw. einen Verwaltungspraktikanten 
ansuchen. Der scheidende Kollege kann innerhalb 
dieses Jahres sein wertvolles Wissen an den Prakti-
kanten bzw. die Praktikantin weitergeben.
Die neu aufgenommenen Kolleginnen und Kollegen 
könnten dann auf die Planstellen der ausscheiden-
den übernommen werden! Traum oder Realität? l

Chancen  erkennen 
und wahrnehmen! Die 
Bundesministerien bieten 
zahlreiche Praktikums- und 
Ausbildungsplätze.
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Gut vernetzt ist halb gewonnen
Erstes Vernetzungstreffen der niederösterreichischen Landesspitzen aus dem 
gesamten Bildungsbereich, sowohl Gewerkschaft als auch Personalvertretung

VON ROBERT KUGLER, BILDUNGSDIREKTION FÜR NÖ

Auf Initiative des LV3 FA-Vorsitzenden der 
Unterrichtsverwaltung, Robert Kugler 
und der ZA-Vorsitzenden der APS, Claudia  

Andre, kamen erstmals am 20.4.2022 die rang-
höchsten Gewerkschafts- und PersonalvertreterIn-
nen aus Niederösterreich zusammen.
Aus der AHS waren die Vorsitzenden Eva Teimel und 
Rupert Zeitlhofer mit an Bord. Die BMHS wurde 
von der Vorsitzenden Erika Zeh vertreten. Aus der 
APS waren die Vorsitzende Claudia Andre und der 
Vors.-Stellvertreter Christian Rametsteiner anwe-
send. Die Berufsschulen wurden von der Vorsitzen-
den Belinda Kalab und die Landwirtschaftlichen 
Schulen von der Vorsitzenden Regina Pribitzer re-
präsentiert. Der Vorsitzende Robert Kugler und die 
Vors.-Stellvertreterin Brigitte Diettrich agierten für 
die Unterrichtsverwaltung. Es wurden Themen aus 
allen Bereichen des Bildungswesens angesprochen, 

diskutiert und auch Lösungsansätze bzw. Ideen an-
gedacht. Der Austausch zwischen einzelnen Berei-
chen der Schularten und der Verwaltung hat gezeigt, 
dass man miteinander Unklarheiten ausräumen 
oder ansprechen und gemeinsam auch Lösungen 
finden kann. Dieses Treffen hat gezeigt, wie wichtig 
es ist, dass sich auch die einzelnen VertreterInnen 
der verschiedenen Schularten austauschen können 
und müssen. Es gibt immer wieder Schnittstellen 
zwischen den Schultypen und der Verwaltung. Es 
gibt auf beiden Seiten Probleme und Missverständ-
nisse, die durch Nachfragen und Erklärungen erst 
verstanden bzw. gelöst werden können.
Gemeinsames Resümee dieses Austausches ist, dass 
dieses Vernetzungstreffen regelmäßig wiederholt 
wird. In Niederösterreich arbeiten die Personal- und 
GewerkschaftsvertreterInnen der einzelnen Berufs-
gruppen im Bildungsbereich zusammen. l

PERSONALVERTRETUNG

v.l.n.r.: Regina Pribitzer, Belinda Kalab, Eva Teimel, Brigitte Diettrich, Erika Zeh, Robert Kugler, Christian 
Rametsteiner, Rupert Zeitlhofer und Claudia Andre 

6 • BV 3 info 2-22



PERSONALVERTRETUNG

Lang vermisst und endlich wieder live! 
GÖD BV3 – Unterrichtsverwaltung Seminare

VON CLAUDIA BIEGLER, MA, GÖD BV3 VORSITZENDER-STELLVERTRETERIN, ORGANISATIONS-,  
FRAUEN- UND SCHULUNGSREFERENTIN

Endlich konnten heuer 
wieder Schulungs- und 
Weiterbildungs semi-

nare für Personalvertreterin-
nen und Personalvertreter 
physisch stattfinden. Für den 
Wiener Bereich waren wie-
der zwei „Outdoor“-Seminare 
im Mai 2022 am Plan. Im sehr 
schönen Ambiente des Sprin-

ger Schlössls wurde das Personalvertretungs,- Be-
amten- und Vertragsbedienstetengesetz vertiefend 
diskutiert. Ergänzende juristische Erklärungen zu 
den Fachthemen erläuterte uns in bewährter Manier 
GÖD-Jurist Mag. Stefan Jöchtl. Sicheres Auftreten ist 
bei Verhandlungen mit den Fachvorgesetzten und 
dem Dienstgeber essenziell. Ein professionelles Trai-
ning erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
von Bettina Blumenthal, Expertin für Positionierung 
und Kommunikation. Ein stets willkommener Gast 
ist die ÖBV (Österreichische Beamtenversicherung). 
Zum letzten Mal durften wir Georg Rausch begrüßen: 

Er verabschiedet sich im Sommer in die Pension. Als 
kultureller Abschluss durfte ein Besuch der Parkanla-
ge Schloss Schönbrunn, samt gruppendynamischen 
Aktivitäten, nicht fehlen. „Sehr informativ, sehr gut 
organisiert, lustig und abwechslungsreich“, beka-
men wir als Feedback zu lesen. 
Ein weiteres Seminar für die Dienststellenaus-
schüsse der Pädagogischen Hochschulen und dem 
IGS1  aus ganz Österreich fand in Salzburg, Eugen-
dorf, statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus Vorarlberg, Salzburg, Steiermark, Oberöster-
reich und Kärnten konnten sich einerseits vernet-
zen und andererseits standortspezifische Themen 
und Fragen der Personalvertretung diskutieren. Mit 
ausreichenden Handouts und Unterlagen für die 
Funktionärinnen und Funktionäre zu den Themen 
Unterschiede von Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
und Personalvertretung oder Serviceleistungen der 
GÖD endeten zwei intensive Tage. Der einhellige 
Wunsch auf baldige Wiederholung eines GÖD-BV3-
Seminars wird erfüllt. Glück auf!  l

(l.) GÖD BV3 Unterrichtsverwaltung Seminar vom 16.–17.5.2022 im 
Springer Schlössl (m.) Claudia Biegler und Johann Pauxberger beim 
Seminar in Wien (r.) Seminar vom 1.–2.6.2022 der Pädagogischen 
Hochschulen und IQS in Salzburg, Eugendorf.

FO
TO

S:
 R

O
BE

RT
 K

U
GL

ER
, C

LA
U

DI
A 

BI
EG

LE
R

1Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen
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Steiermark „inside“
Kolleginnen und Kollegen durch Expertinnen und Experten top geschult

VON IRENE LEBER, FACHAUSSCHUSSVORSITZENDE FÜR STEIERMARK,  
ORGANISATIONSREFERENTIN LL3

Im idyllischen Ort Fohns-
dorf, dem größten Dorf Ös-
terreichs mitten im Murtal, 

fand im Mai ein dreitägiger 
Schulungskurs bei Personal-
vertreterinnen und Personal-
vertretern für Bedienstete der 
allgemeinen Unterrichtsver-
waltung großen Anklang. Für 

Mag.a Andrea Knöbl, Vors. der 
GÖD-Landesleitung 3, ist es ein anzustrebendes 
Ziel, das dynamische steirische Team in der Per-
sonalvertretung gut geschult zu wissen. Deshalb 
konnten im Kurs auch neue Interessierte, die sich 
für die Arbeit im Rahmen der Personalvertretung 
engagieren möchten, begrüßt werden. Eine stei-
gende Tendenz ist dabei bemerkbar. Die Referentin 
und beide Referenten gaben ihr Wissen an das Pub-
likum in humorvoller Weise weiter. Sie ließen dieses 
auch mit Fragen zu dienstlichen Themen nicht im 
Trüben fischen:
•  Mag. Martin Holzinger, leitender Zentralsekretär 

der GÖD, schulte die Kolleginnen und Kollegen 
auf Grundlage des Personalvertretungsgesetzes. 

•  Mag.a Dr.in Karin Petter-Trausznitz, MSC, Expertin 
für Sozialethik, vermittelte im gewerkschaftli-
chen Rahmen Methoden für die Arbeit in der Per-
sonalvertretung. 

•  HR Johann Pauxberger berichtete als Vorsitzen-
der Aktuelles aus dem Zentralausschuss und der 
Bundesvertretung 3. 

Eine vertiefende Kommunikation zum Tagespro-
gramm und der Aufbau eines wertvollen Netzwerkes 
standen bei den Gemeinschaftsabenden im Fokus. 
Im Kreise der „Erfahrenen“ und der „Neuen“ wurden 
mögliche Lösungsansätze zu aktuellen Themen im 
dienstlichen Kontext angedacht und besprochen. 
Die Weitergabe von Wissen hat auch auf dieser Ebe-
ne einen hohen Stellenwert und ist für das tägliche 
„Tun“ sehr wertvoll. Ergebnis: Sehr informative und 
nachhaltige Tage im Sinne der zu betreuenden Kolle-
ginnen und Kollegen an den Dienststellen! Ein herz-
licher Dank für die Bereitschaft zur Ausübung dieser 
ehrenamtlichen Tätigkeit!  l

SCHULUNG


